
Bescheinigung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesell-
schaft über die Erstellung mit Plausibilitätsbeurteilungen

Nach dem Ergebnis unserer Erstellung erteilen wir dem als Anlage I/1 bis I/6 beigefüg-
ten Jahresabschluss des Deutscher Modellflieger-Verband e.V., Bonn, zum 31. De-
zember 2024 die folgende Bescheinigung:

An den Deutschen Modellflieger-Verband e.V.:

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bi-
lanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - des Deutschen Modellflieger-Ver-
band e.V. für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 unter Beach-
tung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmun-
gen der Satzung erstellt. Grundlage der Erstellung waren die von uns geführte Lohn- 
und Gehaltsbuchhaltung und das von uns erstellte Anlagenverzeichnis und die uns 
darüber hinaus vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftrags-
gemäß nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt haben, sowie die uns erteilten 
Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresab-
schlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden 
Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des 
Vereins.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung des IDW Standards „Grundsätze für die 
Erstellung von Jahresabschlüssen“ (IDW S 7 (03.2021)) durchgeführt. Dieser umfasst 
die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs 
auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzu-
wendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. 

Zur Beurteilung der Plausibilität der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestands-
nachweise, an deren Zustandekommen wir nicht mitgewirkt haben, haben wir Befra-
gungen und analytische Beurteilungen vorgenommen, um mit einer gewissen Sicher-
heit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind. Hierbei sind uns keine 
Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten 
Unterlagen und des auf dieser Grundlage von uns erstellten Jahresabschlusses spre-
chen.
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